
Bebauungsplan „3. Änderung des Bebauungsplanes Schloss Waldthausen“ der 

Gemeinde Budenheim 

 

 

Begründung 
 

 

1. Einführung, Ziel und Zweck der Planung 

 

Im laufenden Betrieb der Sparkassenakademie hat sich in den letzten Jahren zunehmend 

ergeben, dass die Schlossachse als Parkfläche genutzt werden musste. Um die Schlossachse 

auch im Hinblick auf den Erhalt der Kastanienallee von parkenden Autos freizuhalten, 

beabsichtigt der Sparkassen- u. Giroverband im Bereich des Pförtnerhauses eine Parkpalette 

mit 42 Abstellplätzen zu schaffen. Auf dieser Fläche sind bereits Stellplätze angelegt. 

Durch das Absenken der vorhandenen befestigten Fläche wird die Parkpalette das Gesamtbild 

auf keinen Fall stören. Durch den Bau der Parkpalette kann die befestigte Fläche des jetzigen 

Parkplatzes, bei Beibehaltung der gleichen Parkplatzanzahl reduziert werden. Nach 

Realisierung des Bauvorhabens wird die Schlossachse zukünftig nur in Ausnahmefällen als 

Vorfahrt dienen, auf keinen Fall als Parkplatz. 

Der betroffene Bereich der Änderung ist in der Planurkunde mit A-B-C-D gekennzeichnet. 

 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist nicht erforderlich. 

 

 

2. Baumpflanzungen / Begrünungsmaßnahmen 

 

Sofern Bäume in diesem Bereich entfernt werden müssen, sind Neuanpflanzungen mit dem 

Faktor 1,5 möglichst in unmittelbarer Nähe zwecks Einbeziehung in die Gestaltung der 

Parkflächen vorzunehmen. 

Das Parkdeck ist durch ausreichende Begrünung zu kaschieren. 

 

 

3. Entwässerung 

 

Die Entwässerung der Parkebenen erfolgt in Rinnen mit freien Auslauf wie bisher in das 

anschließende Gelände. 

 

 

Budenheim, den  

Gemeindeverwaltung Budenheim 

 

 

 

(R. Becker) 

Bürgermeister 
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